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Verordnung 
über die Krankenversicherung 
(KVV)  
Änderung vom … 

 
Der Schweizerische Bundesrat 
verordnet: 

I 
Die Verordnung vom 27. Juni 19951

Schlussbestimmungen der Änderung vom 22. Oktober 2008, Absätze 2bis, 2ter und 4  

 über die Krankenversicherung wird wie folgt 
geändert: 

2bis Das Monitoring nach Absatz 2 umfasst insbesondere pro Leistungserbringer die 
Entwicklung der Fallzahl, der abgerechneten Kosten und im Falle eines Vergü-
tungsmodells vom Typus Diagnosis Related Groups (DRG) die Entwicklung des 
Case Mix Index (CMI). Das Monitoring über sämtliche Bereiche nach Artikel 49 
Absatz 1 des Gesetzes, einschliesslich der vor- und nachgelagerten Bereiche, muss 
insbesondere gewährleisten, dass neben dem Korrekturmechanismus nach Absatz 
2ter

2ter Können sich die Tarifpartner im Falle eines Vergütungsmodells vom Typus 
DRG nicht auf gesamtschweizerisch einheitliche Korrekturmassnahmen nach Absatz 
2 einigen, muss der Leistungserbringer in den ersten beiden Jahren nach Einführung 
des Vergütungsmodells bei einer ungerechtfertigten Erhöhung um mehr als 2 Pro-
zent, sowohl des effektiven CMI im Abrechnungsjahr gegenüber dem vereinbarten 
CMI, als auch der effektiven Fallzahl im Abrechnungsjahr gegenüber der bei der 
Vereinbarung des CMI berücksichtigten Fallzahl, die Mehrerträge innerhalb des 
Folgejahres anteilsmässig nach Artikel 49a des Gesetzes rückvergüten. Die Umset-
zungsmodalitäten werden zwischen Leistungserbringern und Versicherern verein-
bart. 

 zusätzliche Korrekturmassnahmen von den Tarifpartnern durchgeführt werden 
können. Können sich die Tarifpartner nicht auf ein entsprechendes Monitoring 
einigen, übermitteln die Leistungserbringer den Versicherern die dazu notwendigen 
Informationen ab dem Einführungszeitpunkt nach Absatz 1 der Übergangsbestim-
mungen der Änderung vom 21. Dezember 2007 des Gesetzes bis zum Abschluss der 
Korrekturmassnahmen quartalsweise. Die Versicherer führen gemeinsam ein Moni-
toring durch und veröffentlichen halbjährlich eine Auswertung als Grundlage für 
Korrekturmassnahmen der Tarifpartner. 
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4 In Abweichung zu den Schlussbestimmungen der Änderung vom 22. Oktober 2008 
der Verordnung vom 3. Juli 2002 über die Kostenermittlung und die Leistungserfas-
sung durch Spitäler, Geburtshäuser und Pflegeheime in der Krankenversicherung 
erfolgt im Jahr 2012 die Abgeltung der Anlagenutzungskosten im Falle eines Vergü-
tungsmodells vom Typus DRG mittels eines Zuschlags auf den in den Tarifverträgen 
verhandelten Basispreisen. Der Zuschlag beträgt 10 Prozent.  

II 
Diese Änderung tritt am 1. Dezember 2011 in Kraft. 

… 
Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

 
Die Bundespräsidentin: Micheline Calmy-Rey 
Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova 


